
 

Polizzennummer:  

 
 
 
 
 

Antrag auf Kraftfahrzeug – Versicherung   (gültig ab Juni 2011) 
 

Nach den derzeit geltenden und der Versicherungsaufsichtsbehörde gemäß § 18 KHVG vorgelegten Versicherungsbedingungen 
 

Neuvertrag Fahrzeugwechsel Versicherungswechsel  
 

Versicherungsbeginn 
 

Hauptfälligkeit 
 

Ablauf (1 Jahr) 

Wechselkennzeichen Einschluss Tarifumstellung 

Sonstiges:   
 

VERSICHERUNGSNEHMER 
 

 

Versicherungsnehmer (Familienname, Vorname, Titel) 
 
 

 

Geburtsdatum 
 
 

 

männlich 
 
weiblich 

 

Staatsbürgerschaft 
 
 

 

Führerschein seit 
 
 

 

Adresse (Postleitzahl, Ort, Straße, Stiege, Tür) 
 
 

 

Telefon (tagsüber) 
 

 

 

 

Beruf 
 
 

 
 

 

Inkassoadresse (Name, Anschrift) – nur ausfüllen, wenn von der Adresse des Versicherungsnehmers abweichend 
 
 

 
 
 

 

E-Mail-Adresse 
 
 

 

PRÄMIENZAHLUNG 
 

 

Zahlschein 
 

Lastschriftverfahren (nachstehender Text muss vom Zahlungspflichtigen unbedingt separat unterschrieben werden) 
 

jährlich 
 

halbjährlich 
 

 vierteljährlich  
 

monatlich (nur mit Lastschriftverfahren)  

Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen:  

Bezeichnung des Kreditunternehmens: Bankleitzahl: Kontonummer: 

 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Damit ist auch meine/unsere 
kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen, wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht auf-
weist. Ich/wir habe(n) das Recht, innerhalb von 56 Kalendertagen ab Abbuchungstag ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei meiner/unserer Bank zu veranlassen. 
 

Unterschrift des Kontozeichnungsberechtigten:  
 

 

KRAFTFAHRZEUGDATEN 
 

Verwendung / Tarif Eigenverwendung - SFK-Tarif möglich Hotel- und Werksverkehr Land- und Forstwirtschaft Sonstiges: 

Fahrzeugart  PKW / Kombi LKW  Wohnmobil  Zugmaschine Anhänger Motorfahrrad Sonstiges 

 

Marke, Type (laut handelsüblicher Bezeichnung) 
 
 

 

 

KW 
 
 

 

Hubraum 
 
 

 

Türen 
 
 

 

Plätze 
 
 

 

Baujahr 
 
 

 

Gesamtgewicht 
 
 

 

Kennzeichen 
 
 

 

Fahrzeugidentifizierungsnummer (Fahrgestellnummer) 
 

Antriebsart 
 

Katalysator 
 

Nutzlast  
 

VB-Nummer 
 
 
 

 
 
 
 
 

.Benzin .Diesel .Elektro .Gas .ja .nein 
  

 

HAFTPFLICHTVERSICHERUNG - Angaben zum Bonus-Malus-System und Details zu den Schadenfreiheitsklassen 
 

 

Versicherungssumme  
 

€ 10 Mio. 


€ 15 Mio. 


€ 20 Mio. 
 

Variante (nur PKW/Kombi) 
 

.Variante A (ohne Leihwagen) 
 

.Variante B (mit Leihwagen)  


Ich war innerhalb des letzten Jahres nicht Versicherungsnehmer für einen PKW / Kombi – Einstufung in B/M-Stufe 09 
Ich habe das Fahrzeug von einem nahen Angehörigen erworben (gemäß Bedingungen) und übernehme dessen Stufe – Übernahmeerklärung liegt dem Antrag bei 


Ich war innerhalb der letzten Jahre Versicherungsnehmer für einen PKW / Kombi und übernehme diese Einstufung:
 

Gesellschaft 
 

 

Polizzennummer: 
 

Stornodatum des Vorvertrages 
 

letzte Prämienstufe 
 

aus dem Beobachtungszeitraum 
 

        bis 30.9. 

 

Schäden nach dem Beobachtungszeitraum: 

 

 
 

Ich bin seit mehr als ___ Jahren in der Prämienstufe 00 (PKW/Kombi) bzw.war in diesem Zeitraum Versicherungsnehmer für einen privat genutzten LKW bis 1,5 Tonnen 
Nutzlast oder ein Wohnmobil bis 3.500 kg Gesamtgewicht, hatte keine maluswirksam Schäden und war bei der (den) folgenden Versicherungsgesellschaften versichert. 

 

von 
 

bis 
 

Gesellschaft: 
 

Polizzennummer: 
 

von 
 

bis 
 

Gesellschaft: 
 

Polizzennummer: 

Eine schriftliche Schadenfreiheitsbestätigung der Vorversicherungen muss dem Antrag 
in jedem Fall beigelegt werden! (Bestätigung gemäß § 16 KHVG) 

 

Jahresbruttoprämie:  
 

€  

Motorbezogene Versicherungssteuer (VS II): €  

 

KASKOVERSICHERUNG - für PKW, Kombi, LKW bis 3 Tonnen Nutzlast, Wohnmobile bis zu 3.500 kg Gesamtgewicht 
 

EU-VOLLSCHUTZKASKO – generelle Selbstbeteiligung (für PKW, LKW bis 3 To NL) 
 

EU-VOLLSCHUTZKASKO – eingeschränkte Selbstbeteiligung (für PKW, LKW bis 3 To) 

EU-TEILSCHUTZKASKO – generelle Selbstbeteiligung (für PKW, LKW bis 3 To NL) 
 

EU-TEILSCHUTZKASKO – eingeschränkte Selbstbeteiligung (für PKW, LKW bis 3 To NL) 

SELBSTBETEILIGUNG 
fix € 300,- (keine 5 % Klausel)  
fix € 600,- (keine 5 % Klausel) – Prämiennachlass 15 % für Bruchschäden an der Verglasung beträgt die Selbstbeteiligung nur € 150,- 

 

VANDALISMUSDECKUNG – möglich für die EU-Teilschutzkasko (PKW, Kombi, LKW bis 3 To NL) – Zusatzprämie € 75,- 
 

NEUWERTKLAUSEL  
 

LEASINGKLAUSEL  jeweils möglich in der EU-Vollschutzkasko  -  Prämienzuschlag 10 % 

Listenpreis des Fahrzeuges: 

Sonderausstattung: 
(detailliert und mit den entspr
chenden Beträgen anführen) 

Ich bin zum Vorsteuerabzug hinsichtlich der versicherten Sache berechtigt – eine Vergütung der MWSt im Schadensfall erfolgt nicht!  
 

Vinkulierung zu Gunsten: 

 

Adresse des Vinkulargläubigers 

Angaben zu nicht 
fabriksneuen 
Fahrzeugen: 

Hinweis: Bei nicht fabriksneuen Fahrzeugen besteht die Kaskodeckung erst ab Besichtigung des Fahrzeuges, sofern dieses keine 

Vorschäden aufweist! Ausgenommen davon sind Fahrzeuge, die schon zuvor mit gleichem Deckungsumfang kaskoversichert waren. 

 

Jahresbruttoprämie:  
 

               € Das Fahrzeug war zuvor kaskoversichert bei Gesellschaft: 
Das Fahrzeug wurde durch den ÖAMTC oder HDI besichtigt: Ort: 

Pol.Nr.  
 

Zeitpunkt 
 



 
 
 
INSASSENUNFALLVERSICHERUNG 

 

 

Pauschalsystem 
Platzsystem 1  für           Plätze 
Platzsystem 2  für           Plätze 

Versicherungssummen: Jahresbruttoprämie: 

Todesfall: € Dauerfolgen: € 

 
 

€  

 

LENKERUNFALLVERSICHERUNG  
 

Nur für PKW/Kombi im Zusammenhang mit der Kfz-Haftpflichtversicherung möglich. Versichert ist der Lenker des umseitig angeführten Kraftfahrzeuges. 
Es finden die Allgemeinen Bedingungen für die Fahrzeug-Insassenunfallversicherung Anwendung. 

Variante 1 Versicherungssummen: Todesfall: € 3.634,- Invalidität: € 36.336,- Jahresbruttoprämie: € 13,99 

Variante 2 Versicherungssummen Todesfall: € 7.267,- Invalidität: € 72.673,- Jahresbruttoprämie: € 27,98 

 

PRIVAT-KFZ-RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG - Laufzeit 3 Jahre 
 

Paket 1 

Fahrzeug-Rechtsschutz für ein ein- oder mehrspuriges Kraftfahrzeug 
Kfz-Schadenersatz-, Kfz-Straf-, Führerscheinrechtsschutz; Fahrzeugvertrags- und Lenkerrechtsschutz 
inkl. Vormerkdelikte und Kfz-Versicherungsvertrags-Rechtsschutz (ausgenommen HDI-Verträge) 

Jahresprämie € 57,- 

Paket 2
Standard-Rechtsschutz für die Familie 
Kfz-Rechtsschutz (analog Paket 1) für alle auf den VN oder die mitversicherten Personen zugelassenen Kfz,  
inklusive Schadenersatz- und Strafrechtsschutz für den Privat- und Berufsbereich  

Jahresprämie € 84,- 

 

ANGABEN ZUR KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNG 
 

Wurde Ihnen bereits eine Kraftfahrzeugversicherung gekündigt, abgelehnt oder ein Vertrag einvernehmlich gelöst? 

nein  
ja Versicherungsgesellschaft: Pol.Nr. Grund: 

 
Allgemeine Vertragsgrundlagen 

 

 

1.  
 

Prämienzahlung: 
Die Vereinbarung der unterjährigen Zahlungsweise (monatlich, viertel- und halbjährlich) beeinträchtigt nicht die Fälligkeit der Jahresprämie. Bei Nichteinhaltung der unterjährigen Zahlung ist die HDI 
Versicherung AG zur Einforderung der Jahresprämie berechtigt.  

Sie haben die Möglichkeit, die Prämienzahlung mittels Lastschriftverfahren vorzunehmen. Dies erfolgt kostenfrei. Ich nehme zur Kenntnis, dass Bankkosten für zurückgeleitete Lastschriften dem 
Versicherungsnehmer bzw. Prämienzahler angelastet werden.  

 

2.  
 

Ich bestätige, dass zu diesem Antrag keinerlei Nebenabreden getroffen wurden. Weiters stimme ich ausdrücklich zu, dass der Versicherer die im Zusammenhang mit der beantragten Versicherung 
stehenden Daten an andere Versicherungsunternehmungen und Gemeinschaftseinrichtungen der Versicherungsunternehmen übermittelt, ebenso bin ich einverstanden, dass ein eventueller 
Vorversicherer die dazu notwendigen Auskünfte erteilt. Der Antragsteller ist allein für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben verantwortlich, auch wenn eine andere Person deren 
Niederschrift vornimmt. Versicherungsanträge sowie sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers und Versicherten müssen schriftlich erfolgen. Abmachungen und Erklärungen 

sind für den Versicherer verbindlich, wenn sie schriftlich ausgefertigt und vom Versicherer firmenmäßig gezeichnet sind – ausgenommen bei Verbrauchergeschäften. 
 

3. 
 

Beginn des Versicherungsschutzes gemäß § 1 a Abs. 2, Vers.VG: 
Der Versicherungsvertrag kommt erst mit Zugang des Versicherungsscheines (Polizze) oder einer gesonderten Annahmeerklärung zustande. Vor diesem Zeitpunkt besteht kein 
Versicherungsschutz – sofern nicht vorläufige Deckung gewährt worden ist. Bei der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung besteht Versicherungsschutz bereits mit Hinterlegung der 

Versicherungsbestätigung (VB) bei der zuständigen Behörde. 
 

4. 
 

Ich bin einverstanden, dass die HDI Versicherung AG beim Vorversicherer Erhebungen anstellt und dass dieser Versicherer die notwendigen Auskünfte erteilt. Ich nehme zur Kenntnis, dass 
unrichtige Auskünfte (§§ 16, 17, 22 Vers.VG) die Leistungsfreiheit im Schadensfall zur Folge haben kann. 

 

5. 
 

Eine Prämienanpassung gemäß den Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (AKHB) gilt als vereinbart. Die Prämienanpassung erfolgt auf Basis des VPI 2000. 
 

6. 
 

Vereinbarte Geschäftsgebühr gemäß § 40 Vers.VG 
Es gilt als vereinbart, dass im Falle einer frühzeitigen Vertragsauflösung gemäß § 16, 17 und 38 des Versicherungsvertragsgesetzes (Rücktritt) eine Konventionalstrafe (Geschäftsgebühr) von 25% 
der Jahresnettoprämie an die HDI Versicherung AG zu entrichten ist. 

 

7. 
 

Der Versicherungsnehmer wurde über die Tarifvarianten A und Variante B aufgeklärt. Den unterschiedlichen Deckungsumfang hat der Kunde zur Kenntnis genommen. 
 

8. 
 

Zustimmung zur Ermittlung, Übermittlung und sonstigen Verwendung von Daten: 
Der Antragsteller und die zu versicherten Personen stimmen ausdrücklich zu, dass zur Beurteilung, ob und unter welchen Bedingungen ein Versicherungsvertrag abgeschlossen, geändert oder 
fortgesetzt wird, nach Eintritt eines Versicherungsfalles zur Beurteilung und Erfüllung von Ansprüchen sowie in der Kfz-Haftpflichtversicherung im Zusammenhang mit der Prämieneinstufung im 
Bonus/Malussystem Personenidentifikationsdaten (Name, Geburtsdatum, Adresse) und Versicherungsfalldaten vom Versicherer an andere die Schadenversicherung in Österreich betreibende 
Versicherungsunternehmen und von diesen an den Versicherer übermittelt werden. Diesem Zweck dient auch das „Zentrale Informationssystem - ZIS“ des Verbandes der 
Versicherungsunternehmen Österreichs, 1030 Wien, Schwarzenbergplatz 7 (Informationsverbundsystem iSd § 4 Z 13 Datenschutzgesetz 2000). Das Zentrale Informationssystem ZIS ist eine 
Einrichtung der Versicherungswirtschaft zur Verhinderung und Bekämpfung des Versicherungsmissbrauchs und des Versicherungsbetruges. Der Antragsteller und die zu versichernden Personen 
stimmen ferner zu, dass der Versicherer Personenidentifikations- und Vertragsdaten (z.B. Art des Vertrages, Laufzeit, Versicherungssumme, keinesfalls sensible Daten) zu ihrer Betreuung und 
Beratung auch hinsichtlich anderer Finanzdienstleistungsprodukten verwendet oder durch Konzern- und Partnerunternehmen verwenden lässt und dass ihnen, auch telefonisch, per Fax, E-Mail. 
usw. Vorschläge für Vertragsanpassungen und andere Produkte unterbreitet werden. Die aktuellen Konzern- und Partnerunternehmen sind im Internet auf unserer Homepage (www.hdi.at) zu finden 
oder können über die Servicehotline (050 905) erfragt werden. Diese Zustimmungserklärung kann vom Antragsteller und den versicherten Personen gemäß den Bestimmungen des 
Datenschutzgesetztes (DSG) bzw. des Versicherungsvertragsgesetzes (Vers.VG) im Einzelfall widerrufen werden. 

 

Ich wurde über die Vertragsbedingungen und die Rechtsgrundlagen vollständig und umfangreich informiert. Die Prämienhöhe, den Versicherungs- sowie den 
Produktumfang habe ich zur Kenntnis genommen: 
 
 
                                                                          
                                                                                                               Datum und Unterschrift: 
 
 

 
 

Vermittler  
 

 

Ort, Datum 
 

Unterschrift des Antragstellers 

  
 
 
 

 
 

(An diesen Antrag hält sich der Antragsteller sechs Wochen gebunden) Provisionskonto Nr.              Versicherungsmakler    Mehrfachagent 
 

 
HDI Versicherung AG , 1120 Wien, Edelsinnstraße 7-11, Tel. 050 905-0, Fax: 050 905-502 602; 

6020 Innsbruck, Eduard Bodemgasse 9, Tel. 050 905-531, Fax 050 905-532 50; 4020 Linz, Stahlstraße 2-4, Tel. 050 905-511 Fax 050905-512 50 
9500 Villach, Italienerstraße 10a, Tel. 050 905-571, Fax 050905-572 50; 8041 Graz, Liebenauer Hauptstraße 246, Tel. 050 905-561, Fax 050 905-562 50 

6850 Dornbirn, Zollgasse 10, Tel. 050 905-541, Fax 050 905-542 50;  5020 Salzburg, Alpenstrasse 99,Tel. 050 905-521, Fax 050 905-522 50 
www.hdi.at 

 

http://www.hdi.at/

